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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Am 17. Mai legte der Bundesrat seine Botschaft für die Errichtung einer
Solidaritätsstiftung vor. Die Botschaft beinhaltet zwei Beschlüsse. Der eine legt auf
Verfassungsebene fest, dass die aus dem Verkauf von Goldbeständen der Nationalbank
im Umfang von 1300 t erzielten Erträge nicht für währungspolitische Zwecke der SNB zu
verwenden sind, und ihre Verwendungszwecke auf Gesetzesstufe definiert werden,
wobei vom verfassungsmässigen Verteilungsschlüssel zwischen Bund und Kantonen
abgewichen werden kann. Der zweite Beschluss legt in einem Gesetz fest, dass der Erlös
aus dem Verkauf von 500 t Gold (jedoch nicht mehr als 7 Mia Fr.) an eine
Solidaritätsstiftung geht; über die Verwendung des Erlöses aus den übrigen 800 t soll
das Parlament später entscheiden. Das vorgeschlagene Gesetz legt im weiteren den
Zweck und die Organisation der Solidaritätsstiftung fest. Die Stiftung hat mit den
Erträgen aus diesem Stiftungsvermögen, das langfristig seinen realen Wert behalten
muss, Projekte zu unterstützen, welche im In- und Ausland Gewalt und Armut lindern
und deren Ursachen bekämpfen. Bei einem Stiftungsvermögen von rund 7 Mia Fr.
würden dafür etwa 350 Mio Fr. pro Jahr zur Verfügung stehen. Die Lebensdauer der
Stiftung möchte der Bundesrat vorerst auf dreissig Jahre beschränken. Falls dann nicht
durch ein neues Gesetz eine Verlängerung (unter Umständen mit einem neuen Zweck
der Mittelverwendung) beschlossen wird, soll das Stiftungsvermögen zum üblichen
Verteilschlüssel (ein Drittel Bund, zwei Drittel Kantone) an die öffentliche Hand fallen.
Die vorberatende Kommission des Ständerats trat zwar auf das Geschäft ein, beschloss
aber, mit Entscheiden zuzuwarten, bis der Bundesrat zur Verteilung des Verkaufsertrags
der übrigen 800 t Gold sowie zur SVP-Volksinitiative Stellung bezogen hat. Mit dieser
Terminierung würde es auch möglich, das Projekt des Bundesrates der SVP-Initiative als
Gegenvorschlag gegenüberzustellen. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.05.2000
HANS HIRTER

Der Ständerat befasste sich als Erstrat mit den Anträgen des Bundesrats aus dem
Vorjahr zur Verwendung der verfügbaren Goldbestände. Dabei wich er, mit dem
Einverständnis des Bundesrats, von dessen Vorschlag ab, die Verwendung der nicht für
die Solidaritätsstiftung benötigten Gelder erst später in einem Gesetz zu regeln. Seine
WAK argumentierte, diese Verteilungsfrage sei von derartiger Bedeutung, dass sie im
Rahmen einer Übergangsbestimmung auf Verfassungsebene entschieden werden
müsse. Dies biete zudem den Vorteil, der Goldinitiative der SVP einen direkten
Gegenvorschlag gegenüberzustellen. Der Ständerat beschloss auf Antrag seiner WAK,
dass der gesamte Verkaufserlös der 1300 t Gold (rund 18 Mia Fr.) in einen auf 30 Jahre
befristeten Fonds einfliessen soll, welcher bewirtschaftet wird und dessen Substanz
real erhalten werden muss. Die Fondserträge sollen zu je einem Drittel der
Solidaritätsstiftung, der AHV und den Kantonen zukommen. Ein Antrag Hess (fdp, OW),
auf die Solidaritätsstiftung zu verzichten und zwei Drittel der Fondserträge an die
Kantone zu überweisen, wurde mit 35:9 Stimmen abgelehnt. Bei der Beratung des
Gesetzes über den Zweck und die Organisation der Solidaritätsstiftung hielt sich der
Rat weitgehend an die Vorgaben des Bundesrats. Zu Reden gab insbesondere ein knapp
abgelehnter Antrag der Kommissionsmehrheit, dass die Mitglieder des Stiftungsrats
nicht älter als 40 Jahre sein dürfen. Die Kommissionsmehrheit wollte damit zusätzlich
verdeutlichen, dass diese Stiftung zukunftsgerichteten Projekten verpflichtet ist und
nichts mit der schweizerischen Politik während des 2. Weltkriegs zu tun hat. 2

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.06.2001
HANS HIRTER

Als Zweitrat schloss sich der Nationalrat diesen Entscheiden an. Zuvor hatte er sich
allerdings mit einer Reihe von Anträgen auseinanderzusetzen, welche eine andere
Ertragsverteilung wünschten. Der SP war vor allem das Drittel für die Kantone ein Dorn
im Auge; Gewerkschafter innerhalb der SP sympathisierten sogar offen mit einer
Unterstützung der „Goldinitiative“ der SVP. Ohne Erfolg versuchten die
Sozialdemokraten, den Kantonsanteil mit einer Zweckbindung zugunsten von
Bildungsausgaben zu versehen (Antrag Fässler, SG); von vielen SP-Abgeordneten
unterstützt wurde auch ein Antrag Marti (sp, GL), die Kantone leer ausgehen zu lassen
und zwei Drittel für den AHV-Fonds zu reservieren. Erfolglos blieb ebenfalls der
Versuch von Kaufmann (svp, ZH), mit einer Zuweisung der gesamten Erträge an die AHV

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.09.2001
HANS HIRTER
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auf 30 Jahre ein offensichtliches Manko der SVP-Initiative (Zuweisung auf
unbeschränkte Zeit) zu beheben. Eine Abweichung zum Ständerat ergab sich beim
Vorgehen nach dreissig Jahren. Die kleine Kammer hatte beschlossen, dass, falls nicht
durch eine neue Verfassungsbestimmung eine Verlängerung (unter Umständen mit
einem neuen Zweck der Mittelverwendung) beschlossen wird, das Stiftungsvermögen
zum üblichen Verteilschlüssel für Nationalbankgewinne (ein Drittel Bund, zwei Drittel
Kantone) an die öffentliche Hand fallen soll. Der Nationalrat stimmte mit knapper
Mehrheit einem Antrag Rechsteiner (sp, BS) zu, der für diesen Fall das Fondsvermögen
vollumfänglich der AHV übertragen will. In der Gesamtabstimmung wurde der
Gegenvorschlag zur SVP-Initiative gegen den Widerstand der SVP gutgeheissen. In der
noch nicht abgeschlossenen Differenzbereinigung bestätigte der Ständerat seinen
Beschluss zum Verteilungsmodus für den Fall, dass die Stiftung nach dreissig Jahren
nicht weitergeführt werden sollte. 3

In der Fortsetzung der Differenzbereinigung blieb im Berichtsjahr im Wesentlichen
noch die Frage zu regeln, was mit dem Fondsvermögen nach Ablauf der auf dreissig
Jahre angesetzten Lebensdauer der Solidaritätsstiftung (und dem Verzicht auf deren
Weiterführung in neuer Form) geschehen soll. Der Nationalrat rückte in der
Frühjahrssession von seiner Idee ab, den ganzen Betrag der AHV zu überschreiben. Als
Kompromiss beschloss er die Zuteilung zu je einem Drittel an Bund, Kantone und AHV,
womit sich auch die kleine Kammer relativ knapp (26:18 Stimmen) einverstanden
erklärte. In der Schlussabstimmung sprach sich der Nationalrat mit 104:66 Stimmen für
die Solidaritätsstiftung aus. Neben der nahezu geschlossenen SVP-Fraktion hatte auch
eine Mehrheit der FDP Nein gestimmt. Die Gold-Initiative der SVP, welche die
ausserordentlichen Erlöse aus dem Goldverkauf der Nationalbank vollumfänglich der
AHV zukommen lassen wollte, wurde mit 141:41 Stimmen zur Ablehnung empfohlen,
wobei Cavalli (TI) im Namen der Mehrheit der SP-Fraktion Sympathie zur SVP-
Volksinitiative bekundete und bedauerte, dass bei dieser Konstellation (Initiative und
Gegenvorschlag) im Parlament nicht beide Vorlagen unterstützt werden konnten. In der
kleinen Kammer lauteten die Stimmenverhältnisse bei beiden Vorlagen 33:5. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.03.2002
HANS HIRTER

Die Federführung der Kampagne für die Solidaritätsstiftung wurde von der von alt
Nationalrätin Judith Stamm (cvp, LU) präsidierten Schweizerischen Gemeinnützigen
Gesellschaft (SGG) übernommen. Die Hilfswerke waren, neben den Bundesbehörden,
nahezu die einzigen, welche in der Öffentlichkeit für den Gegenvorschlag mit der
Solidaritätsstiftung warben. Finanzielle Unterstützung erhielten sie immerhin von den
Grossbanken, welche ihr Engagement damit begründeten, dass der Bundesrat
seinerzeit mit der Ankündigung der Solidaritätsstiftung einen Beitrag zur Entspannung
des gestörten Klimas zwischen der Schweiz und den USA geleistet habe. In der Werbung
wurde insbesondere betont, dass der Gegenvorschlag eine ausgewogene Lösung
darstelle, welche verschiedenen Bedürfnissen gerecht werde. Da die Aufgaben der
Solidaritätsstiftung sehr allgemein definiert waren (Unterstützung von Projekten, welche
im In- und Ausland soziale Ausschliessung, Armut und Gewalt bekämpfen) konnte nur
mit einzelnen Beispielen von Projekten illustriert werden, wie die Stiftung das Geld
einsetzen könnte. Auch in Medien, welche der Stiftung wohlgesinnt waren, wurde dazu
kritisch angemerkt, dass die als Beispiele angeführten Projekte bereits heute von der
öffentlichen Hand unterstützt würden und es deshalb dazu eigentlich keiner neuen
Stiftung bedürfe. 5

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.08.2002
HANS HIRTER

Gegenentwurf der Bundesversammlung „Gold für AHV, Kantone und Stiftung“ 
Abstimmung vom 22. September 2002

Beteiligung: 45,2%
Ja: 984 537 (48,2%) / 6 ½ Kantone
Nein: 1 057 398 (51,8%) / 14 5/2 Kantone

Parolen:
— Ja: SP, FDP (13*), CVP, EVP, PdA, CSP; SGB, CNG.
— Nein: SVP, LP, SD, EDU, FPS; SGV.
— Stimmfreigabe: economiesuisse, SBV.
In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.09.2002
HANS HIRTER
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Im Gegensatz zu im Vorfeld des Volksentscheids geäusserten Befürchtungen wurde die
Ablehnung der Solidaritätsstiftung im Ausland kaum zur Kenntnis genommen und löste
auch keine negativen Reaktionen aus. Nach der Abstimmung begann sofort der
Wettbewerb der Vorschläge, wie die Erträge aus den Goldverkäufen der Nationalbank
zu verteilen und zu verwenden seien. Dabei tauchte die Idee einer Neuauflage der
Solidaritätsstiftung nicht mehr auf. Die FDP und nach einigem Zögern auch die CVP
sprachen sich für die Anwendung der Verteilungsformel für die normalen
Nationalbankgewinne aus (zwei Drittel Kantone, ein Drittel Bund). Diese Position machte
sich auch die Konferenz der Kantonsregierungen zu eigen und wurde von den Kantonen
Jura, Obwalden und Solothurn mit der Einreichung von Standesinitiativen bekräftigt.
Nach Ansicht des Eidg. Finanzdepartements bräuchte es aber auch dazu einen
speziellen Parlamentsbeschluss, da es sich bei den Goldverkäufen um
aussergewöhnliche Erträge handle. Im nationalen Parlament wurden in Bezug auf die
Verwendung der Mittel verschiedene Vorstösse deponiert. So verlangten die
Freisinnigen Merz (AR) und Favre (VD) in gleichlautenden Motionen in den beiden Räten,
dass die Erträge zum Schuldenabbau verwendet werden müssen. Ein weiterer
Freisinniger (Dupraz, GE) schlug hingegen mit einer parlamentarischen Initiative eine
analoge Verteilung wie das eben abgelehnte Gegenprojekt vor, nur dass anstelle einer
Solidaritätsstiftung ein Forschungsfonds alimentiert werden soll. Ebenfalls mit einer
parlamentarischen Initiative forderte der Christlichsoziale Fasel (FR) die
vollumfängliche Verwendung der Erträge durch den Bund für die Erhöhung der
Kinderzulagen. Die SVP hielt an ihrer ursprünglichen Idee fest, primär die AHV zu
begünstigen. Sie reichte eine parlamentarische Initiative ein, welche einen Drittel der
Erträge den Kantonen und zwei Drittel der AHV zukommen lassen will. Eine identische
Verteilung schlug der Genfer Nationalrat Grobet (alliance de gauche) ebenfalls mit einer
parlamentarischen Initiative vor. Die SP hat sich noch nicht definitiv festgelegt,
bevorzugt aber Lösungen, welche neben der AHV auch Forschung und Bildung von den
Erträgen profitieren lassen. 6

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 17.10.2002
HANS HIRTER

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Nationalbank

Nach dem Scheitern der Solidaritätsstiftung in der Volksabstimmung begann sofort der
Wettbewerb der Vorschläge, wie die Erträge aus den Goldverkäufen der Nationalbank
denn sonst zu verteilen und zu verwenden seien. Dabei tauchte die Idee einer
Neuauflage der Solidaritätsstiftung nicht mehr auf. Die FDP, und nach einigem Zögern
auch die CVP sprachen sich für die Anwendung der normalen Verteilungsformel für
Nationalbankgewinne aus (zwei Drittel Kantone, ein Drittel Bund). Diese Position machte
sich auch die Konferenz der Kantonsregierungen zu eigen und wurde von den Kantonen
Jura, Obwalden und Solothurn mit Standesinitiativen bekräftigt. Nach Ansicht des Eidg.
Finanzdepartements bräuchte es aber auch dazu einen speziellen referendumsfähigen
Beschluss, da es sich um aussergewöhnliche Erträge handle. Im Parlament wurden in
Bezug auf die Verwendung der Mittel verschiedene Vorstösse deponiert. So verlangten
die Freisinnigen Merz (AR) und Favre (VD) in gleichlautenden Motionen in den beiden
Räten, dass die Erträge zum Schuldenabbau verwendet werden müssen. Ein weiterer
Freisinniger (Dupraz, GE) schlug hingegen mit einer parlamentarischen Initiative eine
analoge Verteilung wie das eben abgelehnte Gegenprojekt vor, nur dass anstelle einer
Solidaritätsstiftung ein Forschungsfonds alimentiert werden soll. Ebenfalls mit einer
parlamentarischen Initiative forderte der Christlichsoziale Fasel (FR) die
vollumfängliche Verwendung der Erträge durch den Bund für die Erhöhung der
Kinderzulagen. Die SVP hielt an ihrer ursprünglichen Idee fest, primär die AHV zu
begünstigen. Sie reichte eine parlamentarische Initiative ein, welche einen Drittel der
Erträge den Kantonen und zwei Drittel der AHV zukommen lassen will. Eine identische
Verteilung schlug der Genfer Nationalrat Grobet (alliance de gauche) ebenfalls mit einer
parlamentarischen Initiative vor. Die SP hat sich noch nicht definitiv festgelegt;
bevorzugt aber Lösungen, welche neben der AHV auch Forschung und Bildung von den
Erträgen profitieren lassen. Schliesslich konnte ein vor allem von SP-Politikern
getragenes Komitee, das in der Endphase der Unterschriftensammlung aktive
Unterstützung durch die SP erhalten hatte, seine Volksinitiative für eine Zuweisung der
ordentlichen Jahresgewinne der Nationalbank an die AHV (abzüglich eines Betrags von 1
Mia. Fr. für die Kantone) einreichen. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.12.2002
HANS HIRTER
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